
Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Restaurant Bootshaus Lampertheim

„Bootshaus events“
1. Der Verkauf erfolgt ab Restaurant Bootshaus Lampertheim. Die Gefahr geht ab 

Restaurant Bootshaus Lampertheim auf den Käufer über. Die Lieferung erfolgt, 
sofern nichts anderes vereinbart wurde, bis an die Haustüre. Der Aufbau des 
Büfetts obliegt, soweit nicht anderweitig vereinbart, dem Käufer.

2. Unsere Preise verstehen sich incl. ges. MWSt ab Restaurant Bootshaus 
Lampertheim. Der Rechnungsbetrag ist sofort ohne Abzug zahlbar. Bei 
Zahlungsverzug behalten wir uns vor, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem 
Basiszinssatz zu erheben.

3. Mietgut (Geschirr, Besteck, Mobiliar, Fässer etc.) wird ausschließlich 
zweckbestimmt für die gebuchte Veranstaltung zur Verfügung gestellt. 
Abhanden gekommenes oder beschädigtes Mietgut wird zum 
Wiederbeschaffungspreis in Rechnung gestellt. Für beschädigtes oder 
fehlendes Mietgut haftet der Käufer, ohne dass es auf sein Verschulden 
ankommt. Die Haftung beginnt mit Anlieferung und endet mit Abholung des 
Mietgutes.

4. Die gelieferten Speisen sind ausschließlich zum sofortigen Verzehr bestimmt. 
Beanstandungen haben unverzüglich, bei Anlieferung bzw. Übergabe zu 
erfolgen.
Aufgrund der leichten Verderblichkeit der Speisen ist eine spätere Reklamation 
nicht möglich. Bei berechtigten Mängeln ist das Restaurant Bootshaus 
Lampertheim zur Nachbesserung bzw. Nachlieferung verpflichtet. Ist eine 
Nachbesserung nicht möglich, ist der entsprechende Kaufpreis in Abzug zu 
bringen. Weitergehende Schadenersatzansprüche sind, ausgenommen grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz, ausgeschlossen.

5. Bei Stornierung des Auftrags hat der Käufer für alle bisher entstandenen 
Kosten, incl. Stornierungsgebühren von Künstlern, Musikern etc., aufzukommen 
(Schadenersatz). Bei Nichterscheinen eines Künstlers können gegen das 
Restaurant Bootshaus Lampertheim keine Schadenersatzansprüche geltend 
gemacht werden.

6. Dargebotene Musik oder Filmvorträge sind, soweit GEMA-pflichtig, durch den 
Käufer/Kunden bei der entsprechenden Stelle anzumelden. GEMA-Pflicht ist 
durch den Käufer/Kunden festzustellen.

7. Für Aufträge gelten ausschließlich die AGB des Restaurant Bootshaus 
Lampertheim sowie die gesetzlichen Bestimmungen. Davon abweichende AGB 
des Käufers finden für Aufträge an das Restaurant Bootshaus Lampertheim 
keine Anwendung. Geänderten AGB bei Auftragsbestätigung wird 
widersprochen.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit dem Restaurant 
Bootshaus Lampertheim ist Lampertheim.

9. Diese Regelungen gelten für Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des 
Restaurant Bootshaus Lampertheim entsprechend.

10.Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der AGB ungültig sein, folgen diese 
den gesetzlichen Bestimmungen. Alle weiteren Bestimmungen bleiben 
unberührt.
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